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Ueber die

Territorial-Auflage von 2 vom Tausend

in HelvetieN/
v 0 m

Herausgeber.

Mit Anmerkimgm und Berichtigungen von Bürger Ftn sler,
dningligenî Finanjminister/ itzigem Mitglied des Bollziehungs-Rotbes.

Fortsetzung.

eá^er ganze Vorschlag beruhet auf einem sehr einfachen

Grundsatze: "Nemlich, daß der Schuldner dem Staate die

», Auflage von - vom Tausend bezahle, welche der

„ Gläubiger von demjenigen Kapitale zu zahlen hätte, so er

» bey dem Schuldner zu stehen hat, diese bezahlte Auflage

» aber dem Gläubiger an dem ihm schuldigen Zinse abzöge."

Dieses läßt sich eigentlich besser durch Beyspiele deutlicher

darthun.

Man kennt hier zu Lande nur drey allgemeine Arte»,
wie Geld-Capitalia auf Zins angewendet werden, nemlich

a) aus liegende Gründe, Hyxotheke; b) gegen einfache Schuld«

schrift mit oder ohne Bürgschaft; und c) in äussere Fonds.

Nur die zwey ersten Arten (a l>) gehören eigentlich hie-

her, die zte (e) behandeln wir unter einer besondern Rubrik.

Leicht iß nun einzusehen, wenn das ganze angewendete

E«
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Geld-Capital, so auf Hypotheken stehet, oder in Schuldschrif-

ten stecket, von den Schuldnern selbst mit den - vom Tau-
send an die Regierung abgegeben, und die Schuldner diese

Abgaben sich von dem Gläubiger in einem Abzug von diesem

schuldigen Zinse vergüten lassen, daß folgende Vortheile erzie-

let werden:

i.) Niemand ist schuldig, seinen Schulde»-und Creditstand,

wohl aber sein, in seinem Gewcrb steckendes, (reelles oder

kreditirtes) Vermögen anzuzeigen.

Gewinnt die Regierung, daß die Capitaliste» indirekte

die Auflage von vom Tausend von ihrem Vermögen nicht
leicht ausweichen können, und der Staat in seinen Finanzen

nicht gefährdet werde.

z.) Gewinnt die Regierung, daß sie die Erhebung der öffent«

lichen Beyträgen diese - vom Tausend betreffend, auf eine

weitaus einfachere und ökonomischere Art einrichten, bezie«

hen, und das Personale vermindern kann.

4>) Gewinnt der Capitalist, daß die Schuldners, so schlecht

zu Zinsen gewohnt sind, dennoch zum wenigsten gezwungen

werden, für sie die Auflage von - vom Tausend zu bezahlen,

ohne daß sie wegen Mangel des Zinseinganges genöthiget seyen,

entweder ihre kleine Kassa zu entblössen, oder gar, wie es

mehrern ergangen ist, selbst aufzubrechen.

Dieses in eine gewisse Ordnung zu bringen, haben wzx

folgenden Vorschlag gethan.

Liegende Gründe.
i.) Jedes Grundstück würde geschätzt; allein nicht nach gu°

tem, Mittlerin oder schlechtem Jnnhalte, sondern jedes indi»

viducllen LandmannS liegende Besitzung mit Grund, HauS,
dahin und weg, wo vermittelst der zum Grund gelegten

Kaufbriefen ein billiger Totalpreis kann festgesetzt werden-:
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s.) Diele Schätzung geschieht in runden Decimal-Sum-

men. Keine andere Zahl wird angenommen/ a!S die Decimal-

zahl/ic>, unî>2i/2. Ist eine Schätzung übersoistste
71/2; ist sie über ro, so ist sie 1:1/2 und s. w. Nur in
den ganz untersten Klassen kann :;o als das minimum ange-

nommen werden; was darunter steht/ist arm / und soll keine

Auflage von 2 vom Tausend abgeben.

b.) Die Schätzung geschieht durch den Agenten des Be-

zirkes oder der Gemeinde, mit Zuziehung von zweyen, von

der Munizipalität des Orts erwählten und dazu beeydig-

ten Männern; sind die Meynungen ungleich, so stimmt der

Agent für die höhere Summe. Appellation kann nur vor

das Distriktsgericht gehen, welches in letzter Instanz gleich

und mit Dringlichkeit abspricht.

c.) Da immer Handänderungcn vorgehen, so würden alle

Jahr ungefehr um die nemliche Zeit diese Schätzungen er-

neuertwerden. Was in der Zwischenzeit vorgienge, würde

die Regierung nichts angehen, sondern Käufer oder Ver-
käufcr müßten einander über den Betrag der Auflagen-Sum->

me Rechnung tragen. Nur müßte ausgemacht seyn, ob jede

Auflage in der Zukunft eine Folge des verflossenen, oder

eine Antizipation des zukünftigen Jahres seye.

à.) Jeder Agent würde ein Controlebuch in Folio Hal-

ten, welches alphabetisch eingerichtet wäre, wo jeder Gü-

terbesitzer seinem Namen nach mit seinem geschätzten Vcr-
mögen eingeschrieben wäre. Ein zweytes gleiches Buch

sollte dazu dienen, gleich einem Bezirk-Urbar, Bezirks-Haus-

haltungs- und Marchcnweis, nach Form der Lagerbüchern,

oder der Katastern, eben jedes liegendes Vermögen nach

der jeweiligen Schätzung, Colonenweis aufgeschrieben zu

enthalten.

Aus diesen beyden Csntrolebüchern würde der Agent all-
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jährlich 4 Tabellen ausziehen, eine für sich; eine für den D i-
strikts-Statthalter; eine für den Kantons-Statt-
Halter, und eine für die Verwaltungskammer des

Kantons. Der Distrikts -Statthalter würde aus den vcrschic-

denen erhaltenen Agenten-Tabellen, z Otkrikts-Tabcllen
eoncentriren ; eine für si ch. eine für den K a nto n s -Statt-
Halter, und eine für die Ver w alr u n g s k a m iner. Der
Kantons-Statthalter würde a»s dcn Dist«kts>Tabellen 2 K a n-

tons-Tabellen zusammenziehen, eine fürihn, und eine für
das Direktorium; die Verwaltungskammer ebenfalls

eine für si ch und eine für den F i n a n z m i nister.
Dieses nun festgesetzt, so wollen wir

s.) annehmen: ein Landmann Hütte überhaupt 8c> Jucharten

Land: gutes, mittleres, schlechtes; Moos, Bcrgland,
HauS, Hof u. s. w. Davon würde durch einander die

Zuchart zu 5c« Franken, hjcmit das Ganze zu gocoo Fran-

ken geschätzt, und der Betrag dieser Kapitalsumme in das

Protokoll, wie oben angeführt, eingetragen. Dieser Bür-

ger soll nun nach dem Auflagensystem - vom Tausend, hie-

mit 8-z Franken als öffentlicher Beytrag jährlich abgeben,

gleich als wenn dieser Werth von 42002 sein reines Ver-
mögen wäre. Er hat aber -0000 Franken darauf Schul-

den; um sich also über die 40 zu viel bezahlten Franken zu

entschädigen, so würde er dem Gläubiger der -e-coo Fran-

ken, 40 Franken von dem ihm schuldigen Zinse von 8-0

Franken abziehen, und ihm nur 760 bezahlen. Der Gläu-

biger würde dem Schuldner eine Quittung geben, daß er

jür ihn die Auflage von 2 vom Tausend von dem bey ihm

stehenden Kapital von 20000 mit l,. 42 bezahlt habe.

Der Schuldner würde hingegen dem Gläubiger ein Rece-

pisse übergeben, des InnhaltS: daß der Gläubiger ihm die

- vom Tausend durch Abzug von der Ainssumme vergütet

habe.
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Z.) Das nemliche würde in den Städten mit den Häuserbe-

sttzern gegen ihre Eigenthümer beobachtet.

Handel.
4.) Alle Handel- und Gewerbtreibende Bürger müßten bev

ihrem Gewissen den Kapitalfond angebe», welchen sie in
ihrem Gewerbe Kecken haben, und von diesem ganzen Ka-

pitalfond ihr a vom Tausend abgeben, und ebenfalls ihren

Gläubigern pro rata diese Abgaben von den Zinsen ab-

ziehen.

I. B. ein Handelsmann »der Handwerker, wenn er

leicht einige Ordnung hält, soll immer wissen, wieviel

Kapital in seinem Gewerbe liegt. Als:
Eigenes Vermögen - - I.. IV07S

Deposit« » -cxxzo

Zrxx»

Er bezahlt 60 für diese z«x», und bezieht wieder

I., 40 von seinen Gläubigern im ZinS-Abzug zurück.

Ein Handwerker hat vielleicht noch gar kein eigenes

Vermögen, wohl aber einen Kapitalfond von 5««,
der in seinem Gewerk steckt, und den er noch schuldig ist.

Er würde also, gleich den andern, von diesen l.. 5000

dem Staat seine - vom Tausend mit 1» 10 bezahlen,

diese 10 aber seinem Gläubiger am Zins abziehen, und

ihm anstatt -co, nur 190 Zins zahlen.

Jeder Handels - oder Gewerbsmann wird dieß gerne

thun, da sie alle mehr oder minder vom öffentlichen Kre-

dit leben müsse», und, wie schon oben bemerkt ist, nie gern

ihren wahren Vermögenszustand bekannt werden lassen. —

Was aber Contokurrent, Soll und Haben betrifft, und

nicht zinsbar ist, wird hier nicht in Anschlag gebracht.
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;.) Da durch diese Einrichtung der alles belebende Kredit je-

des Individui, sein Eigentumsrecht, ja oft sein bürger-

liches Glück so hinreichend geschonct wird, so hat auf der

andern Seite die Regierung das Recht zu verlangen, daß

allen möglichen Defraudationcn und Schleichwegen vorge-

bogen werde, und daß sie in diesem Fall, wo Là public-
erwartet werden solle, zweckmäßige Maaßregeln nehmen

könne.

Diese Maasregeln waren folgende:

-, Jeder Schuldschriften-Besitzer oder Kapitalist soll von

Bekanntmachung des Gesetzes an gehalten seyn, seinem On-
ginal-Schuldtitel allemal da« Récépissé der von seinem

Schuldner bezahlten - vom Dausend beyzulegen, und scl-

bigcs nie davon zu söndern.

Zu diesem Endzweck könnten besonder: Recepisse-Scheine

gedruckt, gestempelt und ausgetheilt werden, damit alles

gleichförmig ausfalle,

b. Keine Schuldschrift, welchen speciellen oder allge-

meinen Rang sie auch habe, soll in Zukunft eine rechtliche

Kraft mehr haben, wenn ihr diese Recepisse-Beylage fehlt;
sie kann weder abgekündet, abgelöst, übertragen noch ver--

kauft werden in öffentlichen Akten nicht erscheinen, son-

dern muß so lange null seyn, bis jener ersetzt ist. Sollte
aber eine solche Beylage erwiesener Weise verloren gegan-

gen seyn, so soll der Schuldner sich niemals weigern dür-

sen, dem Gläubiger ein anderes Récépissé zu ertheilen.

Dieß kann dadurch sehr erleichtert werden, wenn der Gläu-

biger in seiner Zinsquittung dem Récépissé ruft, und dessen

durch Abrechnung erwähnt,

s.j Diejenigen, welche in itzigen Zeiten ihre Gelder aus-

wärts, und vorzüglich in Staatenfonds anlegen, sollten
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doppelt / d. i. zu 4 vom Tausend belegt werden; dann sie

schaden dem Vaterlande zwcyfach.

->. Sie schaden / weil sie der Ehrlichkeit des National-

karaktcrs mißtrauen, und gleichsam bedeuten: unter allen

Mitbürgern und öffentlichen Anstalten sey auch nicht einer

oder eine/ welchen er sein Geld anvertrauen möge; oder

man ist geneigter und fähiger/ mit im Ausland angelegtem

Gelde dem Vaterland zu schaden/ als wenn das Vermögen

im Lande geblieben wäre. Ferner/ ist einer straffällig/ so

ist er zur Flucht geneigter; und endlich, gehet einem sein

Vermögen im Auslande verloren, so ist es rettungsloser,

und er dem Vaterlande beschwerlicher; ohne der Undank-

barkeit zu gedenken, itzt demselben zur Last zu liegen, da

er ihm nicht einmal den mittelbaren Dienst geleistet hat,
durch den Umlauf seines Vermögens Betriebsamkeit beför-

dert zu haben.

b. Sie schaden ferner, weil jede dem Vaterland, beson-

ders dem unserigen, entzogene Summe doppelt und mehr-

fach schadet; 50 LouiSdorS minder im Umlauf, hindern rück-

wärts oft mehrere Zahlungen. Die großen Summen, so

aus dem Lande gehen, bewirken eine empfindliche Stockung

in allen Gewerben, in dem Handel, hemmen den Kredit,
und sind die ersten Quellen des verderblichsten Wuchers,

oder der traurigsten Armuth. Dieses zeuget von dem schäd-

lichsten Egoismus den man unter der Larve von Kosms-

politiSmuS gern verstecken möchte; von gar keiner Vater-

landsliebe, ja sogar von Stimmungen, "mag es meinem

„ Vaterlands gehen wie eS wlll, wenn nur mein Inte-

„ reffe gesichert ist," ukl bcne lk>> p-uria; ein Lieblings-

Sprüchwort, man genießt das Lene, so lang daS Land im

Klorist, und dem wandernden Weltbürger alles Gute er-

wiesen hat; treffen Widerwärtigkeiten ein, so nimmt der
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Menschenfreund seinen Slab, schüttelt den Staub von sei»

neu Füsse»/ und sucht sei» Vene weiteis. Laut hört matt

itzt immer von Rechten reden, aber von Pflichten wollen

wenige hören, und daß man Vaterlands-Pflickten habe,

wollen einige gar nicht begreifen, andere finden es aber

gar singulier, très-singuiier.

Die evidentesten Wahrheiten und Ersahrungen, nur aus

einem kurzen Zeitraum von ic> bis 15 Jahren, geben leider

kein Beyspiel, keine Warnung, man ist in Blindheit ver«

sunken, und fliegt dem offenen Abgrund entgegen. In je-

nen angeführten Zeiten wurden zu mehteru Millionen aus

dem Lande nach Frankreich, Lyon, Sardinien, Genf, Wien

u. f. w. versendet, theils auf Leibrenten, theils auf hö«

here Zinse. Die erste Ursache war wohl keine andere im

allgemeinen, als vermittelst erhöhten Zinsen seinen dem

Vermögen nach unverhälmiSmäßigen Ausgaben nachzuhel-

fen, hiemit die allerschüdlichste Art von Luxu«. Die ersten

glücklichen Jahre schienen dieses System zu begünstigen. Die
Zinsen erschienen bestimmt und erhöht; Handwerker und

der Handel gewannen, der Landwirth setzte seine Lebens«

Mittel um einen desto höhern Preis an, weil man ihm,
wa§ er verlangte, bezahlte.

Kurz derjenige Zustand unsers Vaterlandes erschien wie«

der, der demselben gleich nach den burgundischen Kriegen

Untergang drohete; gleicher Geldgeiz, gleiche Verschwen-

dung, gleicher MachiavellismuS einerseits, gleiche Lcthar«

gie und Egoismus anderseits, und endlich gleiche Entfer-

nunq, gleiche Eifersucht, und gleicher heimlicher Groll der

verschiedenen Kantonen. Nur fehlte unS ein heiliger Ni-
klaus von der Flühe. Die französische Revolution erschien,

erschreckte die luxuriöse entnervte, nach dem Gelde rcislau«

sende Klaffe deßomehr, indem sie neben tausend Hülfsmit--
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teln die Hauptquellc, die erhöhten Einkünfte verstopfte. In
der Grundlicfe wurde das National-Vermögen erschüttert,

der Handwerker hatte aber noch einigen Verdienst, der

Handel stand im Flor, weil die Swchciz ein neutrales En-

trepot anwies, wodurch viel gewonnen ward. Der Land-

Wirth trieb seinen Wucher so weit, daß er die Theurnng
beym Ueberfliiß, bey vollen Speichern, auf eine solche Höhe

(i;o Procent) trieb, so daß die wahre Mißwachs- und Hun-
gertheurung von -o Iahren vorher^ nur ein Kinderspiel da-

gegen war. Die Helvetische Revolution entdeckte nun durch

ihre allgemeine Erschütterung diesen gezwungenen Zustand

in seiner natürlichen Blösse. So wie nun in jenen Iei-
ten, die einem Staate schädlichsten Leidenschaften, dem

Barerlande Millionen entwendeten, und verschwendeten,

so rühren sie sich auch letzt wieder; damals ruinirte man

Tausende, nur um ein oder mehrere Procente an Zins zu

gewinnen, itzt fährt man fort um zu sammeln, zu ver-

bergen, heraus zusenden, oder einsten, wenn ein AuSgang

möglich ist, damit fort zu wandern.

Neben dem zeigt sich bey Anwendung seiner Gelder in
fremder Staaten Fond wenige Klugheit. Seine Haabselig-

leiten jemanden anzuvertrauen, den man durch keine recht-

liche Gewalt zur Wiedererstattung anhalten und zwingen

kann, ist eine wahre Thorheit; und sein Geld auf Leibrcn-

ten (à koinlz xcrstu) ins Ausland zu geben, um höhere

Zinse zu ziehen ist eine grobe Sünde an seinen Kindern,
Verwandten, an dem Vaterlande und an den Sitten. Doch

die gereckte Vorsehung hat sie meist alle gestraft wo sie ge-

sündigt hatten.

Diesemnach könnten folgende VorsichtSregcln genommen

werden:

a- Wer Geld im Ausland angewendet hat, und es nicht
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inner Jahresfrist — wenn es gegen kartia majora seyn kann ».
zurückzieht, oder wer itzt sein Geld im Ausland auf Zinse an»

wendet, der soll immer doppelte Abgabe (anstatt a vom Tau-
send, 4 vom Tausend) geben.

Man wird dieß streng finden. Nein, es ist bloß gerecht

und billig. Wenn einer l.. -vx-o anstatt hinaus, im Lande

an.Handelsleute, Bauern, Gewerbsleute hinleihen würde,
so bliebe dieses Geld im Lande im Umlauf — gar keine

gleichgültige Sache — und die Betriebsamkeit der ArbeitS-

fleißigen Anlciher um «in Grosses vermehrt. Was thun
Frankreich und Preussen nicht, um das Geld im Lande zu

halten; was Pitt nicht, um alles Geld nach Brittanie»

zu pumpen?

Davon sind aber ausgenommen die so keine, oder unver»

Mtnißmäßig kleine Zinse, wie itzt aus Frankreich, beziehen.

b> Jeder Bankier oder Commißionar, der mit solchen âus-

fern Anleibungen zu thu» gehabt hat, oder noch zu thun hat,
ist aufgefordert, dem Finanzminister seine Tabellen einzuscn-

den, wer durch ihre Vermittlung im Ausland Geld angelegt

hat, und durch sie ihre Zinse bezieht.

c. Deßhalb sollen sie in Pflichtsgelübd aufgenommen wer-

den.

â. Ts soll in Zukunft niemand mit äussern Geld-Negvcia-

tionen (versteht sich, zum Geld auf Zins anlegen) sich ab-

geben können, er habe denn ein vom Finanzministcr ausgcfer-

tigtes und besiegeltes Brevet; in jedem Kanton allenfalls

einer oder zwey.

e. Jährlich sollen zu einer gewissen Zeit diese Bankiers dem

Finanzminister eine Liste der im Ausland angewandten Gel-

der einsenden.

k. Sie sollen ebenfalls zu Handen des Finanzminjsters bey

jeder Zinslieferung 4 vom Tausend innbehalten.

Z-
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z. Keck Schuldbefltzer eben ein solches Récépissé geben -

wie oben schon angezeigt worden ist.

k. Dieses Récépissé soll dem Schulvtitel eben so als Bey«

läge dienen, wenn er rechtsgültig seyn soll, wie oben.

i. Von nun an soll jeder Besitzer eines im Ausland ange--

legten Kapitals, den Haupt-Schuldtitel von dem Kantons-

Einnehmer Visiren, und von dem Finanzminister gcgenviflren

lassen. Ohne diese beyde Visa können dieselben nickt inS

Recht gelegt werden, und find der Fraudation verdächtig.

Dieß gilt sowohl alte Titel, neue Anwendungen und Wech--

scl, die mit einem Zinke von einem Termin auf einen andern

erneuert und- transigirt werden.

ll. Fraudationen von Seite der Bankiers, oder der Glöu-

biget, und Ausweichungen durch Endossements auf fremde

Namen sollen strenge bestraft werden.

Es ist leicht einzusehen, daß alles dieses den eigentlichen

Wcchselhandel gar nicht betrifft! daher kann man hoffen,
daß die Mehrsten Bankiers m Helvetic» aus Treue und Liebs

zum Vaterland und zu ihrem eigenen HandclSbesten, den A«S-

gang des baaten Geldes soviel als möglich zu erschweren

suchen werden.

Schluß-Bemerkungen.
Die Vortheile bey einer solchen Einrichtung sind wesentlich:

Für die Regierung,
und für die Contribuablen.

i). Für die Regierung.

a. Diese überfleht durch den Finanzminister vermittelst den

dreyfachen Tabellen, den Anstand des Tcrritorial-VermögenS
der ganzen Nation in einem Ueb erblick, oder kann den-

selben bis ins Einzelne verfolgen.

(IV. H.)
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d. Da jeder Staat immer permanente Ausgaben, z. E. Be-

soldungen zu bestreiken hat, so hat er auch ein Tableau ei-

ner reinen, sichern und permanenten Einnahme vor sich.

a. Durch eine allgemeine Schätzung deS individuellen

Güter-Vermögens-Austandes weicht die Regierung dem unan-

genehmen Schätzen jedes einzelnen Stückes Land auS; und

wenn ja hier und da durch eine etwas zu niedere Schätzung

des Ganzen, die Regierung zu kurz zu kommen scheinen könnte,

so gewinnt sie hingegen durch die Zufriedenheit des Volkes,
durch die einfachere Ordnung und Gewißheit des Ganzen,

und endlich durch die Sicherheit, daß von mehrern Rente-

uirern nicht so viel «erschlichen und verheimlicht werden kann.

st. Jeder Grundgüter-Besitzer, jeder aus der arbeitenden

Klasse, der ein angeliehencS Kapital in Thätigkeit und Um-

lauf setzt, würde also mittelbar der Caßirer der Regierung

gegen die Rentenirer, die Regierung aber hätte weniger Kosten-

Umstände, oder Verdrießlichkeiten.

2) Für die Contribuable».
». Dass» allgemein gehäßige Vorzeigen des reinen Ver-

môgens und des Schulden-Zustandes wird aufgehoben.

d. Der Landmann, Handwerker und Handelsmann zahlr

nun einen Theil seines dem Gläubiger schuldigen Zinses in
den Abgaben, und ist aller fernern Plackerenen überhoben.

e. Der Rentirer hat den Vortheil, daß die Abgabe für ihn

leichter wird, weil sie vom Zins und von dem ZinSmaune,

und nicht von seinem Kapital genommen wird. Dann es ist

bekannt genug, daß Rentirer, besonders Wittwen und Way-

sen oft bey einem schönen Zinsrodel wenig Geld in der Kasse ha-

ben, indem viele, deren Titel solid genug sind, besonders Bau-

ern sich als langsame Ainslcute zeigen, und in itzigen Zei-
ten vorzüglich die Zinse schlecht eingehen. Neben dem hat

der Rentirer den Vortheil, daß er seine Bücher nicht vor-

zeigen darf.



LZ

â. Der Handelsmann wird äusserst froh seyn, wenn er fei«

nen Aktiv- und Paßiv-Zustand, hiemit seinen ganzen Kredit
nicht bloßzugeben gezwungen ist.

e. Die schlechten, engherzigen, und eigennützigen Bürger
werden gehindert, zum Schaden und Nachtheil der bessern,

die Regierung zu bctriegen, und müssen nun nach Maaß-

gäbe ihres Vermögens beytrage».

k. Zu allen Zeiten, meistens aber zu Revolutionszeiten.,
scheuet sich jedermann, den wahren Zustand seines Vermö-
genS anzugeben.

Der Reiche weiß, wie gefährlich es ist reich zu seyn, wie

leichtes dem Verdacht des AristokratismuS, Oligarchismus,
RoyalismuS, ContrarevolutiSmuS, Anarchismus, Libert:-

cismuS, und wer kennt die "mus,, alle, ausgesetzt ist: weil

er ferner weiß, wie viel schlechte Leute es giebt, die in solchen

Zeiten ihre selbst verdienten schlechten Umstände ob den Rei«

chen zu verbessern gedenken.

Der Aermere, so anderer Unterstützung bedarf, mag in
solchen Zeiten des allgemeinen Mißtrauens und Gelbsucht,

nicht daS Mißtrauen gegen sich erwecken oder vermehren wol-

lcn, und gern seinen Vcrmögens-Zustand verschwiegen behal-

ten. Der Regierung soll es daher genügen, den Vermögens-

Zustand des Ganzen zu kennen, ohne die Partikular-Lage je-

des Einzelnen wissen zu wollen: eine sichere Einnahme zu

erhalten, ohne daß Einzelne sie betriegen können: die Er-

hebungskostcn, das Personale vermindern, und den Bür-

ger nicht den sftcrn Vexationen vielfältiger Unterbcamten bloß-

stellen.

Wer einen Montesquieu oder Smith über die StaatSanfla-

gen mit Aufmerksamkeit liest, wird den hier angeführten

Grundsätzen leicht und gern beystimmen.

Schließlich bemerken wir aber mit Fleisse, daß diese Ideen,

ff -
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nur dan» können ausgeführt werben, wenn diese Territorial»

Auflagein Geld von - vom Tausend auf den Grundgütern ferner

bleiben sollte. Würde aber ein Territorial-Auflagen-System

in Naturalien für die Landgutsbesitzer emgeführt, als

das einzige, welches für den Landmann und den Staat das

bewährteste, das leichteste, das minder beschwerlichste, und

doch das einträglichste für Helvetien wäre, und über welches

in dieser Zeitschrift mehreres Wichtiges und aufzuverläßigeBe»

rechnungen Gegründetes wird mitgetheilt werden, so würde

ein Theil dieser Maaßregeln natürlicher Weife wegfallen, oder

in andern Rücksichten modifiziert werden.

(Des B. F ins le r s Bemerkungen und Widerlegungen im
nächsten Hefte.)
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